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72/13 Studienförderung

Norm

StudFG 1992 §19 Abs1;

Rechtssatz

Die Notwendigkeit der Betreuung zweier bereits schulp6ichtiger Kinder stellt für sich noch keinen "wichtigen Grund"

iSd § 19 Abs 1 StudFG dar; erst Umstände, die einen gegenüber der im Allgemeinen bestehenden Verp6ichtung zur

Kinderbetreuung erhöhten Pflege- oder Betreuungsaufwand erforderten, kämen hiefür in Betracht.
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